
Die Meldung ging wie ein Lauffeuer durch die 
Medien: Anfang Januar machte die IV-Stelle 
Luzern bekannt, dass diverse Kan tons be woh-
ner In nen, die aus psychischen Gründen An-
spruch auf eine IV-Rente erheben, einer Hirn-
strommessung unterzogen werden. Auch in 
den Kantonen Zürich und St. Gallen soll diese 
Methode schon angewandt worden sein.

Der Hintergrund dazu ist politisch: Mit 
der 6. IV-Revision, die seit einem Jahr in Kraft 
ist, setzte sich das Bundesamt für Sozialver-
sicherungen zum Ziel, die Zahl der IV-Renten 
innerhalb von sechs Jahren um 12 500 Fälle 
zu reduzieren und pro Jahr 570 Millionen 
Franken einzusparen. Da der Anteil derer, 
die aus psychischen Gründen eine IV-Rente 
beziehen, seit dem Jahr 2000 zugenommen 
hat, soll vor allem in diesem Bereich gespart 
 werden. 

Dabei wird eine Bundesgerichtspraxis, 
die für neue Renten bereits seit der 5. IV-Revi-
sion gültig ist, nun auch für laufende Renten 
umgesetzt. Im Fokus stehen «Beschwerdebil-
der, die nach dem heutigen Stand der Medi-
zin nicht objektivierbar sind und deren Dia-
gnosen einzig auf subjektiven Aussagen der 
Patienten beruhen». Es soll überprüft werden, 
ob den bisherigen Rentenbeziehenden eine 
Erwerbstätigkeit zumutbar sei. 

Vordergründig richtet sich der Sanie-
rungsplan nach dem «übergeordneten Ziel 
der Eingliederung von Menschen mit einer 
Behinderung». In der Tat erschöpft er sich 
weitgehend darin, die angestrebten Renten-
streichungen und -kürzungen zu rechtferti-
gen. Grundlage dafür liefert ein Bundesge-
richtsentscheid aus dem Jahr 2004, der davon 
ausgeht, dass nicht objektivierbare Beschwer-
den mit einer «zumutbaren Willensanstren-
gung» überwindbar  seien. 

Luzerner «Pioniergeist»

Die IV-Stelle Luzern spielt im Rahmen dieser 
Sparübung eine «Pionierrolle». Wie eifrig 
in der Innerschweiz nach Methoden gesucht 
wird, um IV-Rent ner In nen der Simulation 
zu bezichtigen, illustriert ein Anlass, der im 
vergangenen November in der «Sozialversi-
cherungshauptstadt» Luzern über die Bühne 
ging. Am Luzerner Forum für Sozialversiche-
rungen und Soziale Sicherheit berichteten 
Fachleute über den «erstmaligen Einsatz in 
der Schweiz von innovativen IT-Diagnose-
instrumenten bei der Abklärung von psychi-
schen Störungen in der IV». 

Es referierten: Donald Locher, Direktor der 
IV-Stelle Luzern, der zuvor bei privaten Kran-
kenversicherungen tätig war und nebenbei 
im Vorstand der Rosalischen Gesellschaft Lu-
zern sitzt, deren Zweck unter anderem «in der 
Förderung des Sparsinns» liegt; Peter Balbi, 
leitender Arzt des Regionalärztlichen Diensts 
Zentralschweiz; und schliesslich Horst-Jörg 
Haupt, der die Hirnstrommessungen durch-
führt – ein Facharzt für Psychiatrie, der sich 
selbst als wissenschaftlichen «Querdenker» 
 bezeichnet.

Nach Angaben von Peter Balbi hat der Re-
gionalärztliche Dienst bislang dreizehn Per-
sonen einer Hirnstrommessung unterzogen. 
Bei wie vielen diese ausschlaggebend für den 
Rentenentscheid gewirkt hat, könne nicht 
beurteilt werden, da die Hirnstrommessung 
nicht das alleinige Kriterium sei. 

«Es ist nicht unser Anspruch, mit der 
Hirnstrommessung psychische Störungen 
zu diagnostizieren. Was wir damit messen 
können, sind Funktionen wie Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit oder die Speicherkapazi-
tät», beteuert Peter Balbi gegenüber der WOZ. 
«Die Hirnstrommessung ist eines unter vie-
len psychiatrischen, neuropsychologischen 
und arbeitsmedizinischen Testverfahren, 
die zusammen ein möglichst objektives Bild 
zur Leistungsfähigkeit ergeben  sollen.»  Bei 
insgesamt sechzig einer umfassenden neuro-
psychiatrischen Begutachtung unterzogenen 
Pa tient In nen soll sich ergeben haben, dass 
«etwa sechzig Prozent übertrieben und vier-
zig Prozent untertrieben»  haben.

Was nichts daran ändert, dass die Hirn-
strommessung als Mittel zur Diagnose von 
psychischen Störungen wissenschaftlich 
nicht anerkannt ist. Selbst ein neurowissen-
schaftlich aufgeschlossener Psychiater wie 
Erich Seifritz von der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Zürich (PUKZH) sagte unlängst 
im «Tages-Anzeiger», es sei «nicht möglich, 
allein damit eine Diagnose wie Schizophre-
nie oder Depression zu stellen oder die Ar-
beitsfähigkeit für die IV zu  beurteilen».

Noch grundsätzlicher ist die Kritik von 
Daniel Hell. Der ehemalige ärztliche Direktor 
der PUKZH sieht in der Hirnstrommessung 
«ein Beispiel für den generellen Versuch heut-
zutage, das Leiden, das etwas Subjektives ist, 
zum Teil auch mit untauglichen Mitteln zu 
objektivieren». Hell, der sich seit Jahren kri-
tisch über die einseitig neurowissenschaft-

lich geprägte Entwicklung der Psychiatrie 
äussert, leitet heute das Kompetenzzentrum 
Depression und Angst an der Privatklinik 
Ho hen egg in Meilen. Für ihn ist die Zunah-
me psychisch bedingter IV-Fälle soziologisch 
erklärbar: «Noch in den fünfziger Jahren 
arbeiteten in der Schweiz 75 Prozent der Be-
schäftigten hauptsächlich körperlich. Logi-
scherweise waren die Folgeschäden vor allem 
körperlicher Art. Heute arbeiten 75 Prozent 
der Beschäftigten vorwiegend mental. Die Be-
lastungsstrukturen haben sich also vom Kör-
perlichen ins Psychische verschoben  – und 
damit auch von objektivierbaren zu weniger 
objektivierbaren Be schwer de bildern.» 

Umso problematischer findet Hell das 
Ausklammern der psychosozialen Bedingun-
gen und des Kulturwandels in der Arbeits-
welt: «In den siebziger Jahren konnte ein 
Angestellter mit einer leichten Depression 
noch gut über Jahre hinweg arbeiten – weil er 
einen gesicherten Arbeitsplatz hatte, an dem 
er sich auf seine Routine und eine konstan-
te Umgebung verlassen konnte. Heute aber, 
in einer Welt, in der man sich ständig neu 
anpassen muss, fallen solche Menschen aus 
dem  System.»

Verfassungsrechtliche Fragen

David Husmann von der Rechtsberatung für 
Unfallopfer und Patienten vertritt regelmäs-
sig IV-Be zü ger In nen. Er begründet die Un-
rechtmässigkeit der Hirnstrommessung zu 
solchen Zwecken mit einem Bundesgerichts-
entscheid: «Nach Ansicht einiger Fachleute 
können Schleudertraumaverletzungen mit 
der Magnetresonanztomografie nachgewie-
sen werden. Das Bundesgericht hat in diesem 
Zusammenhang klar festgehalten, dass einer 
solchen Methode erst Beweiswert zukommt, 
wenn ein Konsens der Wissenschaftlichkeit 
vorliegt.» Nun sei aber auch die Hirnstrom-
messung nicht anerkannt. «Die Ärzte prakti-
zieren quasi in einem rechtsfreien Raum, sie 
können mehr oder weniger machen, was sie 
 wollen.» 

Husmann hat beim Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV) eine Aufsichtsbe-
schwerde deponiert: «Bis heute ist die vom 
BSV in Aussicht gestellte Aufsichtsstelle, in der 
auch Rechtsvertreter von Versicherten vertre-
ten sein müssten, nicht umgesetzt.» Proble-
matisch sei auch, dass für die medizinischen 
Gutachten zuhanden der IV-Stellen bloss die 
meist privatwirtschaftlichen, tendenziell 
versicherungsfreundlichen medizinischen 
Abklärungsstellen (Medas) und kaum je Uni-
versitätskliniken beigezogen  würden.

Husmanns Kollege Alex Beeler von der 
Rechtsberatungsstelle für Unfallopfer und 
Patienten in Luzern vertritt bereits einen ers-
ten Klienten, der in Luzern zur Prüfung sei-
ner psychischen Invalidität diverse Tests über 
sich ergehen lassen musste – und nun einen 
negativen Rentenbescheid erhalten hat. Bee-
ler verweist auf ein Urteil des Bundes gerichts, 
nach dem die Verwendung von Lügendetek-
toren als Methode der Wahrheitsfindung 

unzulässig ist. «Dieses im Strafrecht ergan-
gene Urteil», so Beeler, «trifft auch auf das 
IV-Verfahren und die von der IV verwendete 
Hirnscanmethode zu.» Er will deshalb mit 
dem Fall vor das Kan tons gericht.

Ein Akt der Entmenschlichung

Noch klarere Worte findet der Zürcher An-
walt Philip Stolkin, Spezialist für Sozialver-
sicherungsrecht und Menschenrechte: «Die 
Hirnstrommessung entstammt dem gerade-
zu paranoiden und menschenverachtenden 
Misstrauen der Sozialversicherungen, die 
sich nicht zu schade sind, die Menschen zu 
erniedrigen, um Leistungen zu sparen.» Es 
handle sich um einen pseudowissenschaftli-
chen Vorwand, um Menschen in psychischen 
Notlagen notwendige Leistungen vorzuent-
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INVALIDENRENTEN

Anleitungen  
zur Kränkung 
Mit pseudowissenschaftlichen Untersuchungen  
will die IV möglichst viele Menschen mit  
psychischen Beschwerden aus der Versicherung kippen.  
Der neuste Schrei: Hirnstrommessungen. 

VON ADRIAN RIKLIN

«Paranoid und menschenverachtend»: Hirnstrommessungen als Mittel zur Diagnose von 
psychischen Störungen sind wissenschaftlich nicht anerkannt.   FOTO: ULRICH ZILLMANN

Hirnstrommessung
Bei der Hirnstrommessung werden Elektro-

den auf der Kopfhaut angebracht. Diese 
messen die elektrische Aktivität im Gehirn, 
die durch eine Sinneswahrnehmung oder 
eine kognitive Leistung beim Informati-
onsaustausch zwischen Nerven entsteht. 

Die dabei auftretenden Spannungsschwan-
kungen zwischen den Elektroden wer-
den in einer Kurve im Elektroenzephalo-
gramm (EEG) abgebildet und als «ereig-
niskorrelierte Potenziale» interpretiert. 
Anhand der Positionen der Elektroden 
wird die gemessene Aktivität verschiede-
nen Hirnbereichen zugeordnet.
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Das war ja flott gegangen. Kommandant Hans-
Jürg Käser, Polizei- und Militärdirektor zu Bern, 
streifte die Schuhe ab, lockerte seine Krawatte 
und holte ein Leichtbier aus dem Kühlschrank. 
Gutes Bundesgericht. Dem verschärften Hoo-
ligan-Konkordat stand nichts 
mehr im Wege, seit die oberste 
richterliche Instanz der Nation 
eingesehen hatte, dass Ganzkör-
perabtastungen, Kombitickets 
und schweizweite Rayonverbote 
das beste Mittel gegen die aus-
ufernde Gewaltbereitschaft von 
YB-Fans wie Alexander Tschäp-
pät und Konsorten waren. 

Die Gewalt lebte davon, 
dass sie von den Anständigen 
nicht für möglich gehalten wur-
de, wie der grosse Denker Jean-
Paul Sartre zu sagen pflegte und wie es auch  – 
neben anderen Zitaten von grossen Denkern, 
zum Beispiel Moritz Leuenberger  – auf Hans-
Jürg Käsers Website stand. Wobei, er hätte von 
sich selbst jetzt nicht behauptet, dass er nicht 
anständig sei. Und trotzdem wusste er als 
Präsident der Kantonalen Konferenz der Jus-

tiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) sehr wohl 
Bescheid über die Gewalt. Hm. Es war immer 
kompliziert mit diesen grossen Denkern. Egal. 

Er zog sich einen Zweitweltkriegsschmö-
ker aus dem Regal und beschloss, die Stunden 

seines Triumphs in der Beschau-
lichkeit seines Eigenheims zu ge-
niessen. Der morgige Tag würde 
nicht ohne sein, erst der Lunch 
mit dem Kiwanis Club Langen-
thal, dann auf die Arbeit und am 
Abend noch der Gastauftritt am 
Allianzgottesdienst der evange-
lisch-methodistischen Kirche. 

Zur Feier des Tages gönnte 
er sich ein zweites Leichtbier und 
überlegte gerade, mit welch aus-
gefallenen Kostümen die Kolle-
ginnen aus der Langenthaler Fas-

nachtsgesellschaft dieses Jahr aufwarten wür-
den, als sein Handy fiepte. «Haha, by uns gyts 
wyyder Bier, du khaasch uns mol krüzwyys, 
Griess, dr Baschi» stand da. Beim Präsidenten 
der Oberaargauer Brassband schepperten die 
Nerven. Was sich der Waschlappen von Basler 
Sicherheitsdirektor Baschi Dürr nun wieder 

erfrechte. Diese Basler. Hatten die Überheblich-
keit, als Einzige das Hooligan-Konkordat für 
nicht nötig zu halten, und jetzt also das: Alle 
Spiele der nationalen Liga nur noch «orange» 
(Middle Risk Plus), keine Hochrisikospiele, kein 
Alkoholverbot, nicht mal Leichtbier im Angebot, 
das erste Spiel der Saison ausgerechnet gegen 
YB, und das auch noch vor der Abstimmung 
über den Beitritt zum Konkordat in seinem 
Heimatkanton. Diese verdammten Basler. Diese 
elenden grossbürgerlichen Grosskotze, diese … 

Doch dann musste Kommandant Käser 
jäh laut lachen. Diese armen Teufel. Der jäm-
merliche Baschi, der gerade mal 20 000 Fränk-
lein aus seinen Nebeneinkünften behalten 
durfte, damit es ihm nicht wie Gesundheits-
direktor Carlo Conti erginge, mit Rückzahlung 
und Rücktritt und allem. Wie gut hatte es er 
selbst da in der Berner Idylle: Mit Sitzungs-
geldern und Spesen aus KKJPD, Kantonsregie-
rungskonferenz, Strafvollzugskonkordat Nord-
west- und Innerschweiz, Fachdirektorenkonfe-
renz Lotteriemarkt, Stiftung für eidgenössische 
Zusammenarbeit und Modelleisenbahnclub 
Langenthal. Sollten die Basler ruhig weitersau-
fen. Spesen zurückzahlen war was für Frauen.

Susi Stühlinger verliert in ihrem Jusstudium 
zusehends den Glauben an die Grundrechte.

WICHTIG ZU WISSEN

«By uns gyts wyyder Bier»
SUSI STÜHLINGER  über Leid und Freud des Berner Polizeidirektors

Wie ein Missionar wirkt Daniel Gloor nicht, 
eher wie einer der Lehrer, die man als Jugend-
liche gern gehabt hat. Ein jungenhafter Typ, ein 
bisschen schüchtern, mit einem einnehmenden 
Lächeln und wachen Augen. 

Seit vierzehn Jahren ist der 51-jährige 
Gloor ökumenischer Mitarbeiter von Mis-
sion  21, dem Missionswerk der evangelisch-
reformierten Kirchen. Gerade ist er aus Costa 
Rica zurückgekehrt, wo er vier Jahre als Dozent 
für das Neue Testament und für Griechisch an 
der liberalen Universidad Bíblica Latinoameri-
cana (UBL) in San José gearbeitet hat. 

Gloor provoziert

Erzählt Gloor anderen, wo er arbeitet, eckt er 
oft an. In der Schweiz löst der Begriff «Mission» 
heutzutage vor allem negative Reaktionen aus. 
Das bekommt der gebürtige Zürcher zu spüren: 
«Es macht die Kommunikation mit Menschen 
ausserhalb kirchlicher Kreise sehr schwierig  – 
ständig muss ich mich rechtfertigen.» Dabei 
sieht er seine Aufgabe nicht darin, andere zum 
Christentum zu bekehren. «Wäre ich in Latein-
amerika mit dem Anspruch aufgetreten zu mis-
sionieren, hätten sie mich sofort ins nächste 
Flugzeug zurück  gesetzt.» 

Daniel Gloor sieht seine Arbeit als Aus-
tausch: Er geht mit seiner akademisch-theo-
logischen Bildung an einen Ort, wo diese ge-
braucht wird. Dort erforscht er 
Land und Leute, lässt sich auf die 
lokale Kultur ein und lernt die 
Sprache. Gloor spricht fliessend 
Spanisch und Malaysisch und hat 
Hebräisch sowie Arabisch gelernt. 
Seinen Stu dent In nen berichtet er 
von Europa, in der Schweiz hält er 
Vorträge über seine Erfahrungen 
in Übersee – immer mit dem Ziel, 
gängige Stereotype zu hinterfra-
gen. Und das kann er gut. Gloor 
provoziert, ohne dabei Grenzen 
zu verletzen. Mit ihm diskutieren 
die Studierenden auch über heikle Themen wie 
Homosexualität oder die Kolonialvergangen-
heit. Dabei ist es ihm wichtig, dass sie lernen, 
sich ihre eigene Meinung zu bilden, diese zu 
verteidigen und wenn nötig zu revidieren. Da-
bei wird auch sein eigenes Weltbild immer wie-
der infrage gestellt, was er  geniesst. 

Kein einzig wahrer Weg

Wie weit seine europäisch geprägte Bildung 
von der Lebenswelt mancher Studierender ent-
fernt ist, erfuhr Gloor schon bei seinem ersten 
Auslandseinsatz Anfang der neunziger Jahre 
in Kamerun. Frisch von der Uni, wollte er den 
 Studierenden einer theologischen Schule auf 
dem Land die historisch-kritische Methode 

nahebringen. Auf die Nachricht, dass man gar 
nicht so genau wisse, wer eigentlich was in der 
Bibel genau gesagt habe, reagierten die Studie-
renden mit Rebellion. Nach drei Monaten war 
Gloor drauf und dran aufzugeben. Heute weiss 
er, dass «nicht die ganze Welt dieselbe Exege-
se betreibt und es keinen einzig wahren Weg 
gibt». 

Andere Auslegemethoden erarbeitete sich 
Gloor während eines Studienaufenthalts in 
den USA. In Prince ton und New York setzte er 
sich intensiv mit afroamerikanischer Literatur 
auseinander. Hier begegnete er auch erstmals 
der lateinamerikanischen Befreiungstheologie. 
Deren gesellschaftskritischen Ansatz hält er bis 
heute für  aktuell. 

Wenn Gloor das Neue Testament lehrt, 
wählt er dezidiert die Perspektive der Armen, 
der Entrechteten. «Das Modell, das ich anwen-
de, kann man ganz klar marxistisch nennen», 
sagt er. Es gehe darum, die Geschichte von un-
ten her zu lesen und zu interpretieren. Gleich-
wohl fügt er hinzu, dass er das Wort «Marxis-
mus» lieber vermeide, auch dessen militante 
Aspekte lehne er ab. 

Sozialismus in der Bibel

Dennoch hegt Gloor Sympathien für den jun-
gen Fidel Castro, intensiv hat er sich mit des-
sen Gedanken zu Jesus als Revolutionsführer 

beschäftigt. Doch die sozialis-
tischen Regierungen von Kuba, 
Nicaragua oder Venezuela ha-
ben ihn nicht überzeugt. «Das 
Problem am Sozialismus ist der 
Mensch, denn wo er Macht und 
Vorteile haben kann, braucht 
es sehr viel Nächstenliebe und 
Idealismus, um zu teilen», sagt 
Gloor. Trotzdem sieht er in vielen 
Gleichnissen aus dem Neuen Tes-
tament dasselbe Grundkonzept. 
«Sozialismus ist, wie das Chris-
tentum, nicht einfach eine Ideo-

logie, die man überstülpen kann», sagt er, «es 
ist der Mensch, der sich ändern muss.» 

Mitte Dezember reist Daniel Gloor wieder 
aus, diesmal nach Malaysia, ans Sabah Theolo-
gical Seminary auf der Insel Borneo. Hier hat 
er schon einmal zehn Jahre gelebt und gelehrt, 
hier lebt auch seine Freundin. Und obwohl er 
sich auf die Rückkehr freut, hinterfragt Gloor 
immer wieder den Sinn seines Tuns: «Ich kann 
noch so lange in Asien oder Lateinamerika le-
ben, ich bleibe immer Europäer.» 

Das kritische Denken, das er seinen Stu-
dierenden beizubringen versuche, sei letztlich 
auch etwas sehr Europäisches: «Wie weit hilft 
es ihnen, ihre Lebenswelt besser zu begreifen – 
oder wie weit zerstört es gewisse Dinge?» Dar-
auf habe er bisher keine  Antwort. 

PORTRÄT

Jesus, Marx und Daniel
Daniel Gloor arbeitet als Dozent für Theologie in aller Welt,  
will aber niemanden bekehren. Seine Lehre des Neuen Testaments nennt  
er marxistisch, auch wenn er am Sozialismus so seine Zweifel hat. 
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«Sozialismus ist, wie das Christentum, nicht einfach eine Ideologie, die man überstülpen kann», 
sagt Daniel Gloor, «es ist der Mensch, der sich ändern muss.»

halten. «Meines Erachtens verstossen die Hirn-
strommessungen gegen das Recht auf Men-
schenwürde und Privat sphäre.»

Die Chance, dass folgenschwere Methoden 
wie die Hirnstrommessung zu solchen Zwe-
cken in naher Zukunft gerichtlich verboten 
werden, schätzt Stolkin als gering ein: «Da der 
Grundrechtsschutz in der Schweiz nur schlecht 
ausgebildet ist, werden wir wohl bis nach 
Strassburg gehen müssen. Es wird daher viele 
Jahre dauern, bis ein Entscheid des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte solche 
Praktiken überhaupt verbieten  könnte.»

Eine weitere Kränkung 

Bis dahin werden in der Schweiz jährlich min-
destens 2000 IV-Rent ner In nen aus der IV ge-
kippt werden. Das zumindest ist die Zielvorga-
be des Bundesamts für Sozialversicherungen. 
Nicht auszuschliessen, dass die Hirnstrom-
messung, wie der Zürcher SVP-Nationalrat 
Toni Bortoluzzi bereits in Erwägung zieht, bald 
schon gesamtschweizerisch praktiziert wird. 

Für Menschen mit einem seelischen Leiden 
sind das keine guten Aussichten. Das Verfahren 
stellt nämlich nicht nur ihre Renten infrage  – 
allein schon dessen Anwendung kann sich kon-
traproduktiv auf ihren Gesundheitszustand 
auswirken. «Eine nicht notwendige Hirnstrom-
messung kann eine weitere Kränkung in der 
Krankheitsgeschichte der Betroffenen bedeu-
ten», sagt dazu Daniel Hell. «Der Patient befin-
det sich in einer schamvollen Situation, indem 
ihm misstraut wird und er zum blossen Objekt 
gemacht wird. Ich erlebe immer wieder, dass 
ein Patient nach einer solchen Abklärung noch 
bedrückter ist als  vorher.»

Es ist zu befürchten, dass mit solchen «Spar-
übungen» der Schaden noch grösser wird. Das 
sind auch für die Sozialversicherungen keine 
guten  Prognosen.

Es war immer 
 kompliziert  
mit diesen 
 grossen Denkern. 
Egal.

Gloor geniesst es, 
dass auch sein 
eigenes Weltbild 
immer wieder 
infrage gestellt 
wird.
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